
Der Rat der Stadt Wegberg hat in

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
getroffe n.

seiner Sitzung vom 09.07.2019 den
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1 AUSGANGSSITUATIONUNDPLANUNGSZIEL

Die Stadt Wegberg ist die nördlichste Stadt des Kreises Heinsberg und umtassl ein Gebiet von ca. 85 km'?. lnnerhalb des

Stadtgebietes, zu welchem insgesamt 40 Ortschaften zählen, leben ca.27.713 Einwohner. Gemäß der Bevölkerungs-

prognose des Kommunalpofils ist in den kommenden Jahren ein Bevölkerungswachstum von ca. 1,5 o/o zu eMarlen.l Um

ein attraKives Wohnangebot innerhalb der Ortslagen zu schaffen und die positive zukünftige Bevölkerungsentwicklung zu

ermoglichen, ist die Entwicklung neuer Wohnbauflächen in den Ortslagen der Stadt Wegberg erforderlich.

Der Ortsteil Merbeck mit ca, 1.500 Einwohnem liegt nordöstlich des Stadtzentrums von Wqberg. Durch die Landesstra-

tbn 126 und 367, die sich in der Ortsmitte schneiden, ist Merbeck gut an das übenegionale VerkehrsneE angebunden. ln

rund I Autominuten ist das Bundesautobahnnetz (A 52) zu eneichen. Diese günstige Lage und die Nähe zum vielfältigen

Angebot der infrastrukturellen Ausstattung des Stadtgebietes von WEberg machen Merbeck zu einem attraktiven Wohn-

standort. Die NacMrage nach Wohnbauland ist in der Ortslage daher konstant vorhanden, sodass zusätzliche Flächen

planungsrechtlich für eine Wohnnutzung abgesichert werden sollen.

Aus Sicht der Stadt Wegberg bieten sich die verfahrensgegenständlichen Flächen besonders für die geplanle Nutzung an,

da sie bereits von allen Seiten von Nutzungen mit einer deutlich erkennbaren, bodenrechtlichen Relevanz umgeben sind.

lm Westen, Norden und Osten befinden sich übeMiegend kleinteilig, untergeordnet dichter bebaute Wohn- und Mischge-

biete. lm Süden grenzen die St.-Matemus-Straße sowie dahinter der Friedhof der Ortslage an das Plangebiel. Unter Be-

rücksichtigung der angrenzenden Nutzungen sowie der Größe des Plangebiets, die eine Fläche von t ha nicht über

schreitet, ist von einem sogenannten Außenbereich im lnnenbereich auszugehen. Demnach folgt die Planung dem

Grundsatz 6.1-6 des aktuell gültigen Landesentwicklungsplanes für das Land Nordrhein-Westfalen, wonach Planungen

und Maßnahmen der lnnenentwicklung Vonang vor der lnanspruchnahme von Flächen im Außenbererch haben.2

Die geplante Nutzung ist gemäß dem bestehenden Planungsrecht nicht zulässig. Denn ein rechtskrättiger Bebauungsplan

besteht nicht und von einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sinne des § 34 Abs. 1 BaUGB ist im Bereich der für

die geplante Nuuung vorgesehenen Flächen nicht auszugehen.

ln diesem Zu3ammenhano ist die Außtelluno der Beb.uunßplan6 lX - 4. erbeck - St.. atemur§traße erfor.

dedich. E3 b$teht ein PlanunGcrfordemis oemäß § 1 Ab3. 3 BauGB.

Das Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung der Errichtung eines Wohngebietes auf den verfahrensgegen-

ständlichen Flächen, um ein attraktives Wohnflächenangebot für die Entwicklung der Orlslage Merbeck zu schaffen. Zu

diesem Zweck soll das Plangebiet gemäß § 4 BaUNVO als Allgemeines Wohngebiet ausgewesen werden.

2 LAGE DES PLANGEBIETES UND NAUMTICXCNCELTUNGSBEREICH

Das Plangebiet befindet sich im Südosten der Ortslage Meöeck und ist bereits rundum von Bebauung umgeben, lm

Norden grenA ein Kindergarten an das Plangebiet und im Nordoslen befindet sich ein Sportplatz. lm Osten verläuft die

Straße 
"Am 

Sportplatz" mil einem anschließenden Neubaugebiet. lm Süden verläuft die ,St.-Maternus-Straße" (1126) mit

dem gegenüberliegenden Friedhof. lm Weslen grenzen ehemalige, bereits abgemeldete landwirtschaftliche Betriebe an

das Plangebiet an.

1 lT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.20'17, Kommunalprofl Sladl W€gbee. Stand

2 Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen: Landesenlwicllungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW). Düsseldorf, '14.12.2016. Seite 26
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flächen der Gemarkung Merbeck (054511), Flur 72,

Flußtücke 266, 411 und 428 tlw., sodass eine Fläche ca.0,95 ha von dem geplanten Vorhaben erfasst wird.

Dezeit bestehen im Plangebiet unteßchiedliche Nutzungen. lm nordwestlichen Plangebiet ist bereits eine kleinteilige

Gartennutzung mit Gebäudebestand (Schuppen) vorhanden, jedoch wird der überwiegende Teil des Plangebietes als

landwirtschaftliches Dauergninland genuEt.

Entlang der westlichen und nordlichen Plangebietsgrenze bellnden sich zahlreiche GehölzstruKuren der angrenzenden

Garten- und Grundstücksbereiche, die von der Planung größtenteils nicht tangiert werden, Lediglich im nordwestlichen

Plangebiet r erden einzelne GehölzstruKuren überplant, die sich im rückwärtigen Grundstücksbereich der ehemalig land-

wirtschaftlich genutZen Hofstelle belinden.

PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN

3.1 Regionalplan

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen stellt für das Plangebiet ,Allgemeiner Frei-

raum und Agrarbereich" (AFAB) dar, Als Ortschaft mit weniger als 2.000 Einwohnern wird auch Merbeck als,Allgemeiner

Freiraum und Agrarb€reich" dargestellt.

Die Festlegung als AFAB hat weder ein allgemeines Bauverbot zur Folge noch wird die weitere Entwicklung der entspre-

chenden Ortschaften im Rahmen der Bauleitplanung verhindert. Vielmehr kann es zur Sicherung der städtebaulichen

Ordnung und für eine örtlich bedingte angemessene Entwicklung dörflich geprägter Ortschaften erforderlich sein, im Flä-

chennutzungsplan entsprechende Bauflächen bzw. Baugebiete dazustellen und daraus Bebauungspläne zu entwickeln.3

Femer wird die ortslage Merbeck entlang des Slipsbaches als Bereich zum Schutz der Natur dargestellt. Das Plangebiet

wird jedoch von dieser Darstellung nicht überlagert, sodass insgesamt keine Konflikte mit dem Regionalplan bestehen.

3 Bezirksreghrung Kirn - Bezirksplanungsbehö(de (HIsg.); Regionalplan liir den Regierungsbezirk Koln - Textliche Daßtellung, 1. Auflage 2003 mil

Ergänzungen, Köln 2013, Seite 45

!ländwiftschattlEhes

Athirtlung 1: PIilWt*?, (rd) al Gn draga ailes Lrr,?öi&s: Quelle Lußbiu: Ldtd NRW (2018) Ddonlizeü Dottscuand - NanE,t§,emwg -
Veßiü 2.0 (vl/t.govdatada/ilaehy-24, zug€p/litren in JUi2018 übt hi,PsftwÜ.tnq ine.nÜ.de
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Atbildung Z Aussclnitt aus den Regionalplan fin den Regienn,gsbpzi* Kah, Teilabschnl Regton Aaclßn. Quf/le: Bezhl$ßgßtu}g Kitn, Juni

2018.

3.2 FlächennuEungsplan

Der bestehende Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg stellt die verfahrensgegenständlichen Flächen vollständig als

"Wohnbauflächen' 
dar, sodass der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BaUGB aus dem Flächennutzungsplan ent

wickelt ist.

3.3 BestehenderBebauungsplan

Der Rat der Stadt Wegberg hat in seiner Sitzung am 16.12.2008 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan lX4,
Merbeck - St,-Maternus-Straße gefasst, Ein ersler Vorentwurf wurde im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung in der Zeit vom 04.01.2010 bis einschließlich 22,01.2010 öffentlich ausgelegt. Parallel dazu fand die frühzeitige

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange statt, Nach diesen Verfahrensschritten ruhte das

Bauleitplanverfahren. Mit Beschluss vom 18.09,2018 hat der Rat der Stadt Wegberg den ußprünglichen Beschluss zur

Aufstellung des Bebauungsplans lX4, Merbeck - St.-Maternus-Straße aufgehoben und durch ernen Beschluss zur Auf
stellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB ersetZ (vgl, Kapitel4),

3.4 Soßtige Satsungen

Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich im Geltungsbereich einer lnnenbereichssaEung gem, § 34

BauGB. Planungsrecht besteht dezeit jedoch lediglich für eine Straßenrandbebauung.

ilitil;I(
Abbildung 3: Auszug aus det bestehenden lnnenbercichssatzung gen. § 34 BauGB. Que e : Stedt Wegbery, Mäaz 1982.
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3.5 Fachplanungen

Das Planoebiet befindet sich im Landschaftsplan lll/6 ,Schwalmplatte Ost'des Kreises Heinsberg, wird jedoch von keinen

Festsetzungen des Landschaftsplanes erfasst. Die nordöstlich und südlich angrenzenden Bereiche außerhalb der Ortsla-

ge werden im Landschaftsplan mit dem Entwicklungsziel 2,Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen

und mrt gliedernden und belebenden Elementen" dargestellt, Ferner wird die Ortslage Merbeck entlang des Slipsbaches

im Landschaftsplan als LandschaftsschuEgebiel2.2-1 ,Schwalmplatte' im Süden und als Naturschutz- und FFH-Gebiet

2.1-3 ,Schwalmbruch, Mühlenbach- und Knippertzbachtal" im Norden der ortslage durchschnitten. Durch das geplante

Vorhaben werden jedoch keine Eingriffe in die Festsetzungsbereiche des Landschaftsplanes lll/6 ,Schwalmplatte Ost'

vorbereitet, sodass keine Konflikte mit den Festselzungen des Landschaftsplanes beslehen.

lnsgesamt liegt das Plangebiet, wie auch die größten Teile des gesamten Stadtgebietes, im Naturpark NTP-0'11 
"Maas-

Schwalm-Nette", Als potenzielle natürliche Vegetation der trockenen Bereiche sind hier ausgedehnte Eichen- und

Kiefernwaldungen anzutreffen, ln Kombination mit den Erlenbruchwäldern, Mooren und Seen der feuchten Teilgebiete

stellen sie das typische Erscheinungsbild dieser Landschaft dar,a Da das Plangebiet jedoch keine für den Naturpark typi-

schen StruKuren aufweist, ist in diesem Zusammenhang von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen,

lnnerhalb des Plangebietes sind keine Wasserschutzgebiete (§§ 19 und 32 WHG), Natußchutzgebiete (§23 BNatSchG),

Nationalparke (§24 BNatSchG), Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete (§§ 25 und 26 BNatSchG) oder

geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) vorhanden, jedoch befinden sich die nächstgelegenen FFH-, Vogelschutz- und

Naturschutzgebiete in ca. 150 m nordwestlicher Entfernung. Innerhalb dieser Schutzgebiete sind zahlreiche weitere ge-

schützte Biotope und schutzwürdige Biotope vorhanden, die ebenfalls der Umsetzung der SchuEziele der Natura 2000

Gebiete und der Natußchutzgebiete dienen. Ferner umgrenzt das Landschaflsschutzgebiet ,,Schwalmplatte" (LSG-4802-

000'1) mit dem Schutzziel zur Erhaltung der natürlichen Landschaftsstrukturen, der Vegetationskomplexe, die eine beson-

deß hohe Refugial- und Ausgleichsfunktion besitzen, und kulturhistorischer Zeugnisse, insbesondere Mottens, Grabenan-

lagen und Flachrösteno, die genannten Natura 2000 und Natußchutzgebiete und stellen somil eine zusätzliche Puffer-

und Übergangszone dar. Eine Beeinhächtigung dieser Gebiete durch das geplante Vorhaben ist jedoch insbesondere

aufgrund der bereits vorhandenen topographischen Trennung durch die Krefelder Straße (L 367) und der beidseitigen

Bebauung entlang dieser Ortsdurchfahrt nicht zu erwarlen. Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung ist ein räumlich-

funktionaler Zusammenhang des Plangebietes mit den umliegenden Schutzgebieten nicht zu eMarten. Femer bereitet die

Planung keine Nutzungen vor, die zu einer Banierewirkung für mogliche Flugkorridore planungsrelevanler Arten führen

könnten. Eine Beeinträchtigung ist in diesem Zusammenhang nicht zu eMarten.

Entlang der südlichen Plangebielsgrenze verläuft die zweireihige ,Lindenallee an der Harbecker Straße (L 126 bzw. im

weiteren Verlauf St.-Matemus-Straße) - Richtung Merbeck" (AL-H5-0006). Neben jungen bis mittelalten Linden stocken

hier auch Stiel-Eiche und Berg-Ahom. Zur Freihaltung der Sichtdreiecke müssen voraussichtiich zwei Bäume der Allee

1 PAFFEN, Karlheinz; SCHÜTI'LER, Adotl MÜLLER-|\4|NY, Heinrich: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 108 i 109 oüsseldorf-Erkelenz, 1. Aufl.

Bad Godesberg: Bundesanstall liir Landeskunde und Raumtoßctung Selbstverlag, 1963, S. 40

5 Bei einer Motte handelt es sich um einen bestimmte Art der Burg. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre Verteidigungsanlage aus. ln der Regel

wurde ein künstlicher Hügel au&eschüttet und von einem WasseEraben eingefasst. Umgangssprachlich rverden ofl auch einfache Wassergräben

um ein zu schütsendes Gebäude mit diesem Begdff bezeichnet. Heute bestehen sie als kulturhisto sche Zeugnisse. Quelle:

htlpr/ww\a,.regionalgesd|ichte.neubibliolheuglossar/alphabeum/motten.html, abgerufen am 21.06.2018.

I Flachsmste ist ein umgangsspradrlicher Ausdruck ftr Flachsrotte. Es handelt sich um Gewässer, die zur Gewinnung von Flachsfasem genutzl

wurden. lvehrere Flachsslängel wurden faustdick zusammengebunden und mil Steinen oder Brettern unter der oberrläche von sommeMarmen

Geyiässem gehalten. Durch den einseEenden Fäulnisprozess konnten die F6em gelöst werden. Nachdem sie im 19. Jh. durch die aufstrebende

Landwißchaft und die lndustrialisierung ihre Bedeutung ve oren, bestehen sie heule nur noch als Kultuzeugnisse. Quellei HERi',4ANN, K 1998.:

Fladrsrotten - Kulturhistoische Elemente der Kulturlandschaft. Braunschweigische Landsdrafl e.V., Elaunsdrvreig. Abgerufen voo;

httpJ/u,rvw.natur.bsl-ag.deffileadminiuser,upload/bl/news/Flachsrottenbrosdr-re1.pdf, abgerufen am: 21.06.2018.
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entfemt r €rden. Dabei handelt es sich um zweijunge bis miüelatte Linden, die einen Stammumfang von ca. 25 bis 30 cm

aufi/'reisen. Eine weitere Beeinträchtigung in diesem Zusammenhang ist nicht zu enrarten,

Um eine Beeinträchtigung der in den Schutzgebieten und der Allee potentiell voftommenden Arlen zu vermeiden, werden

gezielte Maßnahmen zur Baufeldfreimachung in die Plankonzeption aufgenommen (vgl, Kapitel 9.5).

4 PLANVERFAHREN

Der Bebauungsplan lX - 4, Merbeck - St.-Matemus-Straße soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufg+
stellt werden. Dieses Verfahren bietet dem Regelverfahren gegenüber mehrere Vorteile.

lm beschleunigten Verfahren nach §13aBauGB kann - wie im vereinfachten Verfahren nach §13BauGB - von der

frühzeitigen Unternchtung und Erörterung gemäß der § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BaUGB abgesehen werden. Der betroffe-

nen Öffentlichkeit und den berührlen Behörden und sonstigen Trägem öffentlicher Belange kann innerhalb einer ange-

messenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Altemativ können die Beteiligungen gemäß

§3Abs.2und§4Abs.2BauGBdurchgeführtwerden.VonderUmweltpnifungnach§2Abs.4BauGB,demUmweltbe-
richt nach § 2a BauGB, den Angaben, welche umwellbezogenen Informationen verfügbar sind nach

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, der zusammenfassenden Erklärung nach §6aAbs. 1 und §10aAbs. 1BauGB sowie der

Übenrrachung nach § 4c BauGB wird im vereinfachten bzw. beschleunigten Verfahren abgesehen. Weichen die Darstel-

lungen des Flächennutzungsplanes von dem geplanten Bebauungsplan ab, so isl der Flächennutzungsplan nicht in einem

gesonderlen Verfahren zu ändern, sondern kann nachträglich, im Wege der Berichtigung angepasst werden. Zudem

gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu eruarten sind, als vor der planerischen Entschei-

dung erfolgt oder zulässig.

Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufge§ellt werden, lwnn er der Wi+
demuEbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der lnnenentwicklung dient und die im

Bebauungsplan festgesetzle Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BaUNVO weniger als 20.000 m' betr4lt. Hat eine

überschl{;ige Umweltpriifung ergeben, dass erhebliche Umweftauswirkungen nichl zu emarten sind, so darf eine im

Bebauungsplan festgesetae Grundfläche von 70.000 m'?nicht übeßchritlen werden.

Die vorgenannten Zugangsvoraussetzungen vrerden vollständig erfüllt. Der Begriff der lnnenentwicklung bezieht sich auch

auf sogenannte "Außenbereiche im lnnenbereich', also Flächen, die von einer baulichen Nutzung umgeben sind, ab€r

nicht nach § 34 BauGB bebaubar sind. Entscheidend für die Beurteilung als lnnenentwicklung ist vielmehr, ob nach der

Verkehrsauffassung unter Berücksichtigung der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten das belreffende Gebiet dem Sied-

lungsbereich zuzurechnen ist.i Dies ist vorliegend der Fall, da das Plangebiet von allen Seiten von Nutzungen mit einer

deutlich erkennbaren, bodenrechllichen Relevanz umgeben ist. lm Weslen, Norden und Osten befinden sich übenriegend

kleinteilig, untergeordnet dichter bebaute Wohn- und Mischgebiete. lm Süden grenzen die St.-Matemus-Strafb - über die

das Plangebiet eßchlossen werden kann - sowe dahinler der Friedhof der Ortslage an das Plangebiet. Unter Berücksich-

tigung der angrenzenden Nutzungen sowie der Größe des Plangebiets, die eine Fläche von t ha nicht übeßchreitet, ist

von einem sogenannten Aulbnbereich im lnnenbereich auszugehen. Aufgrund der Plangebietsgröße von weniger als

t ha kann zudem eine im Bebauungsplan festgesetde Grundfläche von 20.000 m'?nicht überschritten werden.

7 vgl. Emst, Zinkahn, Bielenberg, Krautsbergeri Kommenlar zum BauGB § 13a,Rn.24-27
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PLANUNGSKONZEPT

5.1 Nutsungs.undGestaltungskonzept

Durch die Planung soll der Ortsteil Merbeck nachverdichtet werden. Um die gewachsenen Siedlungsstrukturen geordnet

zu ergänzen soll sich die Nutzung optimal in die bereits bestehende WohnnuEung in der unmittelbaren Nachbarschaft

einfügen. Den umliegenden Nulzungen entsprechend soll demnach ein Wohngebiet mit unterschiedlichen, an die Bedürf-

nisse der Grundstückseigentümer orientierten Grundstücksgrößen entstehen (ca. 400 bis 630 m'z). Hiervon abweichend

werden die Eßchließungsstraßen so zugeschnitten, dass im Nordwesten ein größeres Grundstück (ca. 1.900 m'?) entste-

hen kann. Hier bestehen ehemals landwirtschaftlich genutzte Nebenanlagen, die zunächst erhalten bzw. durch die Fest

setzungen des Bebauungsplanes nicht konterkariert werden sollen.

Die Bauweise orientiert sich grundsätzlich an der umliegenden Wohnbebauung, so dass Ein- und Zweifamilienhäuser in

offener Bauweise zulässig sein sollen. Um einen optisch harmonischen Übergang zwischen den östlich gelegenen Wohn-

slruKuren und den dichteren Bauweisen im Norden und Westen, beispielsweise einer ehemaligen Hofstelle und einem

Kindergarten zu ermöglichen, werden unterschiedliche Festsetzungen zum Höhenmaß der baulichen Anlagen gewählt.

Während das nordwestliche Baufeld mit zweigeschossigen Gebäuden mit einer Traufhöhe von 5,5 m und einer Fißthöhe

von 10,0 m bebaut werden darf, wird die Bebauung des östlichen und südlichen Baufelds auf eine maximal eingeschossi-

ge Bauweise sowie eine Traufhöhe von 4,5 m und eine Firsthöhe von 8,5 m beschränkt.

Aus Gründen der gestalterischen Harmonisierung und zur Förderung eines o(stypischen Eßcheinungsbildes wird festge-

setzt, dass Dacheindeckungen nur in Rot-, Braun- und Grautönen zulässig sind und hochglänzende Dacheindeckungen in

Gänze unzulässig sind.

5.2 Eßchließun$konzept

Das Plangebiet bindel an mehreren Stellen an das bestehende Verkehrsnetz an. Die Planstraße A bindet im Osten des

Plangebietes an die Straße 
"Am 

Sporlplatz" an und geht im Westen, nach einer Strecke ca. 65 m, in die Planstraße B

über. Die Planstraße B endet im Norden des Plangebietes, nach weiteren ca. 40 m, in einer Wendeanlage. Diese Wende-

anlage ermöglicht ein richllinienkonrormes Wenden von dreiachsigen Müllfahzeugen. Darüber hinaus wird die Planstraße

A im Süden des Plangebietes über die ca. 30 m lange Planstraße C an die St.-Maternus-Straße und somit an das überört-

liche Verkehßnetz angebunden. Zudem wird ein Teil der geplanten Grundstücke unmittelbar über die Straße ,Am Sport-

platz" eßchlossen.

Die Planskaßen A und B sollen in einer Breile von insgesamt 8,10 bzw. 6,50 m sowie mit einseitig angeordnelen Stell-

plätzen ausgebaul werden. lm Bereich der 5,70 m breiten Planstraße C sind keine Stellplätze vorgesehen.

Aufgrund der direkten Anbindung an die St.-Maternus-Straße ist eine Überlastung des bestehenden Verkehrsnelzes ins-

gesamt nicht zu eMarten. Zugleich wird der Einfahrtsbereich an der St.-Maternus-Straße so ausgebildel, dass im Bereich

der einschlägigen Sichtdreiecke freie Sichtverhältnisse gewährleistet werden können.

5.3 Freiraumkonzept

Zur Abgrenzung der rückwärtigen Grundstücksbereiche im Süden des Plangebietes wird ein 3,00 m breiler Pflanzstreifen

festgesetzt, welcher gemäß der textlichen Festsetzungen zu 90 % mit Sträuchem und zu 10 % mit Bäumen anzulegen ist,

Diese Festsetzung gewährleistet, dass die nlckwärtigen Grundstücksbereiche im Süden des Plangebietes Über ausrei-

chend Privatsphäre ver{ügen. Ferner trägt sie zu einer optisch ansprechenden Gestaltung des Ortseinganges bei.
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lm Übrigen wird aufgrund der beabsichtigten großzügigen Grundstücksgrößen, der festgesetzen offenen Bauweise und

der Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO um maximal 0,1 ein eher geringer

Versiegelungsgrad en[a(et. Damit bleiben ausreichende Flächen des Baulandes unveßiegelt und stehen Iür Bepflan-

zungen zur Verfügung. Dies kann zu einer angemessenen Durchgrünung des Siedlungsbereiches beitragen.

5.4 Ver- und EnBorgun$konzept

Mit der Straßen- und Entwässerungsplanung wurde das Ing. Büro IKS Niedenhein b€auftragt, dessen geplantes Entwäs-

serungskonzept nachfolgend dargelegt wird:

,ln da näheren Umgebung des PlangaÖrelas ist ksin Gswässer vod,andm. Die umgebenden bebauten Berciche

weden im Mischwasserspfem 6nfrässs4 sodass aucü dx Baugebiet an die bestehende Mischwasseftanali-

sation angesdrlossen werden sdl. Der Aliadarsch/agsabfluss von den ötrenllichen Ved<ehrsflächen im Bebau-

un$plangabid wN als geing versümuü / süwach belastet einschirtzl. Dies6 Einstufung ,ntspricm det Kate-

guie 2 a des sogenannten Trennedasses (Runderrass des Mia'slenums fütr Umwell und Naturschutz, Lanfirirt-

schaft und Veftraucheßchutz - lv-g 031 001 2104 - von 26.5.20U ,Anfoderutgen an die lvisderscl,ragsonr-

wässerung in Trennveiahren"). Det NiedeßchlqsaD,russ yon den öfrentlichen Verkehrsflbhen im Baugebid

soll in die vorhandene ötrertliche Mischkanalisation eingeleitet werden. Laut Baugrundgut&hteno steht in siner

Tiefe von 0,70 m bis 2,50 n untet dq Geländeoberkante Mittelsand nit einem Wasseduchläss,gkstrsöo,wed

von kr= 1 ' lis m/s bis h= 1 ' 10a m/s an. lm Arbeitsbldl DWA-A 138 wid empfohlen, Versickerungsanlagen

erst ab einem Wasserdurch,äss,gk6,lsb eiwsrt von k = 1 ' 1 0n n/s vozusehen. Dieser Grenzwei wird eingehal-

ten. Der NiedeßchlagsablTuss von den bebaubarcn Grundstücksflächen im Bebauungsplangßbiet soll vot Otl

übet pivate Versickerungsanlagßn veßicl<e werden. Die Grundstückseigentümün sind hiezu von der Stadt

Wegberg gemäß Ettutässerungsatzung fü das auf den Grundstücken anfallende Reganrassar vom Anscäluss-

und B tutz.ungszwang zu befrcien und ihnen N das Anschluss- und Benutzungsrecht zu versagen. Das im b*
taütden Enrwässerungsgoäist anfallende Schmutzrvassar des os ichen Plangebides sdl in die vorhandene

ötreilliche Mßdtkanalisalion in der Straße ,An Spottplatz' zvßchen Sdrachl Nr. ffi3054000 und Süacht Nr.

il3054000 eingeleitd werden. Das im betracl eren Enlwässerungsgebid anfallende Scttmtrtzv,asser des rc§li-
chen Plangebietes und das auf den ötrertlichen Vqkehrsfläüen anfalbnda Regenwasser so,l in die vorhandene

ötrentliche Mischkanaßation in der L 126 St-Matemus-Straße zyischen Schacht Nr. N30590f0 und Schaclt
Nr. @30üffi eingeleitd werden. Das klärpf,icläge Abwasser w d durch die öfrentlidß Mßchkanalisdion zum

KäNe* Wegbqg abgeleitet, dut mechanisü und bidogisch g9ßinigt und anschließend in die Schwalm oing€-

leltd. Das nichl klätpfrichtige Abwasset witd in db Schwalm entlastd. Die gqplante Misdrwasse analßdion im

fubauungsplangebid Nt. lX4 ,Sankt-Matemus-St"ße' rst im nacl,folgenden Lageplm darge*eil\.

Die Kanalndzlings im Neubaugebiet bfi.tu üwa 140 m. Die gepla en Misctrwasserkanäle sorlen im Freigefäl-

le betieben weden. Sie werden mit einer Übededung über den äußeren Rohrscfpilel wn etwa 1,50 m g*
plant, um eine normgerechte Überquerung nil andercn Veßoqungsteitungen zu gewähfle$en. Die geplanten

Miscl,wassflkanä,o sollen nach dem Endausbau der Planstraßen A und B von der Stadt Wegberg übsmomman

und damll Bestandloil det ötrenüichen Kanalisation werden.

oepl ante Misütw asse|//anäle:

Rohryueßchnitt 1:

Matüial:

kreisfömig, DN 300

Steinzeug

6 IBL Laermann GmbH, Geotechnische Stellungnahme zu den Bodenverhältnissen im Bereich des geplanlen Bauvoftabens mit Angaben zur Grün-
dung. Mönchengladbach, 16.02.2010.
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Sohlgefälle:

betiebliche Rauheit:

Abfl ussvermogen bei Vollfüllung :

F I ieß geschw i nd i g keit bei V ol lf üll u n g :

G renzw e ft tü r ab I a geru ng stre i e n

Betieb bei Trockenwetter:

Rohrquerschnitt 2:

Material:

Sohlgefälle

betriebliche Rauheit:

Abf, ussvernitgen bei Vollfüllung :

maximaler Abfluss:

Fiießgaschwindigkeit bei Vdlfü ung:

Grenzwe für ablagerungsfteien

Betieb bei Trockenwetter:

ls > 8,9 fli

kb = 1,5 nm

Qv > 91,8 l/s

W> 1.30 mß

h / d> 0,10

lso,nin = 5,35 ah

ls>&91l

kreistürnig, DN 400

Srainzeug

Is>05b
kb = 1,5 nn

Qv > ,68 l/s

Qnax= 19,79 Us

Vv > 1,34 nds

h / dz 0,10

lSo,min = 4,02 %

/s>05tio

kreßtumig, DN 4N

Betüt

,s : ,9,3 S
l<b = 1,5mm

Qv> 290 Us

Vv > 2,31 mls

v o h a n d s n e öff ontlich e M i schw asse * an al ß ati on :

im Bercich des Anschlusses rn der L 126 Sanr-Matemus-Straße zwischen Schacht Nr. ffi3059000 und Schacht

Nr.ü3M@0

Rofuquersünltt:

Material:

Sofi,ge,ä,,ai

betriebliüe Rauhelt:

Abf, ussvun@en bei Vollfr llung:

Fliaßgxchwidigkeil bei V olltüllun1:

Nach Angabe det Stadt Wegberg sind die vorhandenen Anlagen der städtischen Misdtwassed<analisation (Frci-

$fällekanalisation, Entlastungsbauwe*e, Punpwerke, Druckrohre, Abwassenerntgungs anlaga) zut Aufnahme

und Ableitung der zusätzlichen Abwassermengen aus dem Bebauungsplangebiet ausreichend.'s

e tKS Niererfidn GmbH 21.06.2018, Ersdrlir*ung BO - Getiet Nr. lX-4 St.-lt4alemus§traße in Wegbee - l eöeck, EntwJlßdelung, Anlage 1:

Edanerungsb€ri$t.
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5.5 Altlalten

Es wurde ein Fachgutachtenl0 erstelll in dem unter anderem die Altlastensituation untersucht wurde. Demnach
wurden keine Stoffe gefunden, die nicht wiedereingebaut werden könnten bzw. zu einer erheblichen Beein-
kächtigung des SchuEgutes Mensch ftihren würden.

5.6 lmmirsionen

Um die auf das Plangebiet einwi*enden Lärmimmissionen durch beslehende Verkehrs-, Sport- und Geweöegeräusche

zu ermitteln wurde ein Fachgutachten eßtellt bzw, zur emeuten Offenlage überarbeitet.ll Demnach führen die vom öfienf
lichen Straß€nverkehr ausgehenden lmmissionen zu einer Überschreitung der Orientierungswerle der DIN 18005 für

Allgemeine Wohngebiete in großen Teilen des Plangebietes. Für den Sporllärm zeigen sich bei Tag keine Überschreitung

der Orientierungswerte der D|N18005 bzw. der lmmissionsrichtvrerte der 18. BlmSchV für Allgemeine Wohngebiete. Bei

Nacht v'rerden sowohl die lmmissionsrichtu/erte der 18. BlmSchV und somil die Orientierungswerte der DIN18005 als

auch die zulässigen SpiEenpegel im nordöstlichen Teil des Plangebietes übeßchritten. Für Außenwohnbereiche, wie

Tenassen, Loggien oder Balkone, wird der orientierungswert von 60 dB(A) im südlichen Teil des Plangebietes überschri!

ten. Zur Bewältigung der vor.genannten Konflikte werden Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, die im

Kapitel 6.11 dieser Begnindung zusammengefassl werden.

Darüber hinaus ergeben sich Geräusche aus dem Betrieb einer Feuerwache, die hilfsweise als gewerbliche Belastung

bewertet werden. Bei Einbeziehung des Marlinshorns werden die Richtwerte der TA Lärm übenviegend übeßchritten. Die

Überschrertungen, die ausschließlich dem Betrieb des Marlinshorns zuzuordnen sind, belreffen sowohl den Beurteilungs-

pegel als auch das Spitzenpegelkriterium und dieses speziell zur Nachtzeit. Durch die Aktivierung des Martinshorns ma-

chen Einsatlahzeuge jedoch im Not all auf einen G€brauch des Vorfahrlrechtes des § 35 SIVO aufmerksam. Da hier-

durch Unfällen vorgebeugt werden kann, wird der guten Hörbarkeit des Martinshorns ein besonders Gewicht gegenüber

einer im Einzetfall hiervon hervorgerufenen Störung eingeäumt. lm Rahmen der AbwägurE wird daher aul gezielte Ma&

nahmen gEenüber dieser Geräuschquelle veeichtet.

TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

6.1 RäumlicherGeltun$bereich

(§9Abs.7BauGB)

Der räumliche Gettungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flächen der Gemarkung Merbeck (054511), Flur 72,

Flußtücke 266, 411 und 428 tlw, Es wurden diejenigen Fläihen in den räumlichen Gettungsbereich aufgenommen, die

zur planungsrechtlichen Absicherung der geplanlen NuEungen erforderlich sind.

10 lnstitut für Eaustoffptüfung und Beratung Laermann GmbH: Bebauungsplan Nr. lX- 4, i,lerb€ck- St. Maternus-Straße - Geotechnische Stellung-
nahme zu den Bodenverhältnissen im Bereich des geplanlen Eauvoöabens mit Angaben zur Gründung (Bodenkennu/e(e, Tragfähigkeit etc.) mit
Aussagen zur EauwerksabdichturE und zum Straßen- und Kanalbau sowie zur Veßickefungsm(tlichkeit von Oberflächenwässern und altlaslenori-
entierenden Vorunteßuchung. Möochengladbach, 16.02.2010

11 TAC Technische Akustik: Schalltechnische Unteßuchung über die zu eruartenden Geräuschimmissionen aus öffenllichem Slraßenr€rkehr, aus
Sporllärn sorvie aus Gevieöelärm innerhalb des B-Plan€ebietes IX-4 ,Sl.-Malernus-Straße' in Wegberg, ortsteil t\4erbeck. Grevenbroich
31.03.2019
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6.2 Art der baulichen NuEung

(§ 9 Abs. 1 Nr. l Ba.rGB)

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BaUNVO ausgewiesen, da diese Flächen voMiegend

dem Wohnen dienen sollen. Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise zulässigen NuEun-

gen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BaUNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen ftir VeMaltungen, Gar-

tenbaubetriebe und Tankstellen) nichl Bestandteil des Bebauungsplanes werden, da sich entsprechende Betriebe nicht in

das Ortsbild und die vorhandene Nutzungsstruktur einfügen würden. Ferner wird zur Förderung eines einhertlichen Orts-

bildes festgesetrt, dass je Baugrundstück nur ein Wohngebäude zulässig ist:

1.1 Ailgßi,,eines Wüngeild (WA) Wäß § 4 EauNVO

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungan det Büiebe des Bsheftorgungsgeworbes, dü Anlagen

lü VeÜaltungen, det Gafienbaubdiebe und dü Tankstellen nact § 4 Äbs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 sind

gemäß § 1 Äbs. 6 Nr. 1 BaUNVO niüt zulässig.

1 .2 Cüräß § 9 Aös. , Nr. , EauGB flird festges dzt, dass je Baugrundstücl< nur ein Wohngüäude zu-

,äss,g rsl.

6.3 ilaß der baulichen Nutsung und Bauyrei3e

(§9Abs 1Nr l BauGB i.V.m § 19 BaUNVO sowie § I Abs. 1 Nr. 2 BaUGB i.V m. § 22 und 23 BauNVo)

Die geplante Bebauungsstruktur soll sich am Bestand orientieren. Entsprechend soll im ,Allgemeinen Wohngebiet'eine

ofiene Bauweise mit maximal zwei Vollgeschossen realisiert werden. lm Übrigen wird aus Grunden der planerischen

Zuruckhaltung eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Dies dient eineßeits dem schon€nden Umgang mit

Grund und Boden und ermöglicht andereßeits eine ortstypische Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen, wodurch auch

flächeninlensiveren Wohnwünschen enlsprochen werden kann, Aus Gründen des schonenden Umgangs mit Grund und

Boden im Sinne der Bodenschutzklausel darf die festgesetZe GRZ gem. § 
'19 Abs. 4 Satz 3 BaUNVO nur um bis zu 0,1

statt um bis zu 0,2 überschntten werden.

lm nordwestlichen Plangebiet werden in Anpassung an den umliegenden Bestand zwei Vollgeschoss€ mit Fißthöhen bis

maximal 10,0 m und Traulhöhen von maximal 5,5 m festgesetzt, wähcnd im Süden und Südoslen des Plangebietes eine

eingeschossige Bebauung mit maximalen Firsl und Traufhöhen von 8,5 m und 4,5 m festgesetrt werden. Die festgeseE-

te Höhenstaffelung gewährleistet einen optisch harmonischen Übergang zwischen den angrenzenden Bebauungen. Für

die festges€tzten Höhenbegrenzungen r,verden im Hinblick auf die Ausbauplanung die nachfolgenden in der Örtlichkeit

eindeutig bestimmbaren BezugspunKe definiert:

2.1 Genäß § 19 Abs. 4 BaUNVO wN festgasefr, dass die zulbsige GruNflMprEahl durch Garcgen,

Stellplinze, Zufahften sowie Nebertanlryn und baulidßn Anlaq,en utelfl,alb dar GeläNaoberf,äche

bis zu einer Grundflhhenzahl vut max. 0,5 überschitten weden kann.

2.2 Bszugspunr lüt die Hütenangaben ist der h&hste PunK dsr Straßenbegrenzurryslinie an jeweili-

gen Bau@ndstüd(

2.3 Gemäß § 9 Abs . 3 BaUGB wird die Obetuante det feftigen Erdgsschossfußbode nhöhe mit max. 0,5 m

üb ü Bezu g s p u n K f estge s effi .

2.4 Gemäß § 9 Abs. 3 BaUGB witd die Fißthöhe im WA 1 auf max. 10,0 n und dis Trcuhtthe auf naxi-

mal 5,5 m übet Bezugspunf fxtgesetzl. lm WA 2 und WA 3 wid die Firsthöhe auf nax. 8,5 n und

die Trauhöhe auf maximal 4,5 m über Bezugspun( fsstgesefzL Die Traulhöhe wird definie als
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Sünlt ßnte det Außüfrikhen des adgdonden Mauewerks mit der Daühaut. Die Firslhtthe wird

definie aß die Obetuante der Dxhhaut.

6.4 ÜbeöaubareGrundstückfläche

(§ g Ab§. I Nr. 2 BaUGB i.V.m. § 23 Ab§. 3 BaUNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden bestimml durch Baugrenzen und halten einen Regelabstand zu den öfient-

lichen Verkehrsflächen und den Plangebietsgrenzen von 3,0 m ein. Dieser Abstand entspricht dem bauordnungsrechlli-

chen Mindestmaß und wirkt einer Beeinträchtigung nachbaßchaftlicher Belange oder gesunder Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse entgegen, Die überbaubaren Grundstücksllächen verfügen zudem über eine Regeltiefe von 16,0 m. Mit einer

solchen Tiefe wird ein ausreichender Gestaltungsspiekaum gewährleistet; zugleich erfolgt eine hinreichende Orientierung

der Hauptgebäude zu dem Straßenraum. Aus den gleichen Gründen wird festgesetzt, dass Wintergärten und überdachte

Tenassen die hintere Baugrenze bis zu einer Trefe von 3,0 m überschreiten dürfen. Von der Regeltiefe abgewichen wird

im Nordwesten des Plangebietes. Hierdurch kann ein ausreichender Gestaltungsspielraum auch im Bereich derjenigen

Grundstücke gewährleistet werden, die an die unter verkehßtechnischen Aspekten optimierte Wendeanlage anschließen.

3. Gomäß § IÄös z 1Nr.2BaUGBwird feslgesefzt, dass Wtntergeftü und übqdaüte lenasser drb

hintüe Bau$enze bß zu einet neb von 3,0 m übeßüreilen düfan

6.5 Größe der Grundslücke

(§gAbs l Nr.3BauGB)

Um die Entstehung eines kleinteiligen Wohngebietes mit einem für die ländliche Ortslage angemessen durchgrünten,

aufgelockerten Charakter zu schaffen, wird eine Mindestgrölb der Baugrundstücke von 400 m'festgesetzt,

4. Für die innerhalb des Ge/lungsäoraicl,s dieses Eebauungsplanes liegenden Baugrundstü*e wnd ei-

ne Mindest$öße vut 400 m'fostgesd .

6.6 Fläch.n für Nebenanlagen, Slellplätse und Garagen

(§ 9 Ab6. 'l Nr. 4 BaUGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 Ab6. 2 BauNVo)

Klaßtellend wird festgesetd, dass die der Veßorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen ausnahmsweise zuläs-

sig sind. Ein Regelungserfordemis, diese Anlagen auszuschließen, ist nicht erkennbar.

5.1 Die da Vusorgung des Eaugeörtes dienenden l,leben lagon s,hd gemäß § 14 Abs. 2 BaUNVO ds
Ausnalme zulässig.

Die Feslsetungen zur Anordnung von Garagen, Carports und Stellptätzen dienen der Förderung der städtebaulichen

Ordnung. So wird eineßeits der öffentliche (StraßenrRaum nicht durch zu nahes Herannicken der Garagen b€einträch-

tigt, Andeßeits tragen die FestseEungen dazu bei, dass die privaten Gartenbereiche nicht als Garagen- oder Stellplatz-

flächen beansprucht werden. Der optische Eindruck einer 
"Hinterhofgarage" 

soll aus Gründen des NachbaßchuEes und

orlsbildes vermieden werden, insbesondere da die Gartenbereiche zum Teil an bestehende Bebauung oder den Ortsein-
gang anschließen. Um den Garagen vorgelagerte Stellplätze zu ermoglichen sind Stellplätze auch außerhalb der über-

baubaren Grundstücksflächen, nicht iedoch über die hinlere Baugrenze hinaus zulässig.

5.2 lnnerhalb det Allgeneinen Wohngebide sind Guagen und überdachte Steilpätze (Caryortq nu in-

nerhalb der übefi aubaen Grundsl0cks,tächen zu,äss,g.

5.3 lnnerhdb da Allgemeinen Wüngebiste sind Steilplätze innehalb und außehalb det übobaubarcn
GruN*Acksfläche,t zulässu, jedcr,tl nirht im fi,cl$ättigen Grund*ücksbereich. Dü tücketäftige
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Grundstücksöereid beginnt ab det hintoren Baugrenze bu. deren gaadliniga Vadängorung. Be-

zugspunr zur Be*immung dü hintercn Baugrenze N die jeweilige Grundstückseinfalyt.

5.4 Dü Abstand Nischen den Garagen und det w@age ü Straßenbegrenzungslinie muss mindes-

tens 6,0 m bdregen.

lm Zuge der planenschen Zurückhaltung sind weitere Nebenanlagen, z.B. Gartenhäuser auch außerhalb der überbauba-

ren Grundstücksflächen zulässig. Um eine für das angestreble, ländliche Orlsbild unangemessene. bauliche Überprägung

der Gartenbereiche zu verhindem, werden die Grundfläche und Fißthöhe der Nebenanlagen begrenzt.

5.5 Gemäß § ,4 Abs. , BauNyo wird fesrgesetzt, dass lVebananlagen iS. des § ,4 Ääs. , außehalb

dsr iJbeüaubarcn Flächen nur bis zu einer Grundfräche von 7,5 m' und einet FiMhöho von max,

2,5 m zulißsig sind.

6.7 Zulär3ige Zahl der Wohnungen

(§9Ab6. l Nr.6 BarGB)

Um den Charakter einer ortsteiltypischen Siedlung zu schaffen, wird die Zahl der Wohneinheiten in den,Allgemeinen

Wohngebieten" zeichnerisch auf maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude begrena. Hierdurch kann die kleinteilige Be-

bauungsstruktur der angrenzenden Wohngebiete forlgeseEt und eine Überlastung der bestehenden und geplanten lnfra-

struktur vermieden werden.

6.8 VerkehBflächen

(§ I Abs. 1 Nr. 11 BaUGB)

Die geplanten Verkehßflächen sollen der Allgemeinheit dienen und werden daher als 
"Öffentliche 

Verkehrsflächen" fes!
gesetzt. Um im Bereich der öfientlichen Verkehßflächen eine gröllere Flexibilität bei der späteren Ausbauplanung der

Parkplätze zu erhalten, setzl der Bebauungsplan zeichnerisch keine Bereiche für Stellplätze, Baumscheiben oder Grün-

flächen innerhalb des öffentlichen Straßenraumes fest. Deren Anordnung erfolgt auf der späteren Ebene der Ausrüh-

rungsplanung. Weiterhin wird die gesamte Verkehßlläche mit der Zweckbestimmung ,Verkehßberuhigter Bereich' fesl
geseEt, um die Verkehrssicherheit innerhalb des Wohngebietes zu erhöhen.

Um die fußläufige Eneichbarkeil des Plangebietes weiterhin zu gewährleisten und bestehende Wegeb€ziehungen nicht

zu beeinträchtigen, wird der bestehende Fußueg zwischen der St.-Matemulstrafb und Am SportplaE als 
"Öffentliche

Verkehßfläche" mit der Zweckb€stimmung ,Fußgängerbereich" planungsrechllich festgeseEt.

6.9 Flächen fürda3 Anpflanzen von Bäumen, Slräuchsm und 3onltigen Bepflanzungen

(§ I Abs. 1 Nr. 25a BaUGB)

Um den Eindruck einer durchgrünten Siedlung insbesondere am Landschaftsrand zu stärken sind die privaten Gartenflä-

chen gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Kies- oder Split$lächen außerhalb von Wegen ist im Rahmen der naturnahen

Gartengestaltung nicht zulässig. Das Unterbinden von Grünaufwuchs auf diesen Flächen gilt als vermeidbarer Eingriff in

Natur- und Landschaft gemäß § 15 Abs. '1 BNatSchG. Der hohe Versiegelungsgrad solcher Gärten führt in der Summe zu

einer stärkeren EMärmung der besiedelten Bereiche im Hochsommer, zu höheren Wasserabflüssen bei Starkregen, zu

einer geringeren Bindung von Feinstäuben und zum Verlust von Lebensräumen u.a. zahkeicher Singvogelarten. Zumut-

bare Altemaliven im Sinne des § 15 BNatSchG sind die Anlage von Rasenflächen oder die Bepflanzung mit pflegeexten-

siven Bodendeckern wie Storchschnabel, Pachysander, Eleu oder Stauden.
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6. , Es w,;rd feslgssetzr, dass dia nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke flächendxkend nit einer

stando gercchten Grus-/kfulercinsaat anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten sind.

6.2 lnnerhalb jedes Hausgrundsrückos ist je begonnenu 250 m, Grund§ücksfläche ein Laubbaum 1.

Üdnung gemäß der nicht abschließenden manzliste A odet Obstbaun genäß der nicht abschlie

ßenden Pflanzliste D zu pfianzen.

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen dient der Eingrunung und Abgren-

zung der südlichen Plangebietsgrenze hin zur St.-Maternus-Strafle sowie der Ausbildung eines attraktiven Ortseingangs.

63 Es wtird feslgasdzt, dass die ,Flächen zun Anpf,anzen von Bäumen und Sträuchem und sonsliggn

Bepflanzungen' nit Sträuchom (90 % der Fläche genäß nicht abschließendq Pf,anzliste C) und

Bäumen ll. Ordnung (10 % dü Fläche gemäß nicht abschließendq manzliste B) bepflanzl und dav
qhafr ehallen werden nißsen.

manzlisto A: LeubMume l. Mnuno
(Yuchshöhe nrch 25 Jahrcn (,bor 15 m)

ma1Egöße lbchdann 3 x veryfland, s/.ammum-
tang 1618 cn

8e ry aho n ( Ace r p se udoplat a n us)

Esclß (Fraxinus excelsbd

Rotbuche (Fagus s@otica )'
Sclwaneda (Ainus glulinosa )
Somnodinde (Tilia platyphy os)

Spitzal!ß/m (Acat platanoidos )'
§ßbichg (Quorcus ,oburl

Wnbniüe f ia @dda )

' nit Wtnehalhn

menzlistrc B: Laubbäume ll. Odnuno
(VYuchsh,he n,ah 25 Jahnn übet 15 m)

manzgdße ll@hstamn 3 x verpflanzt, Stammurw
fang 12-11 cm

Esskastanb (Castarea saliya,)

Eberesche (Sorbus aucupada)

F e I d aho m ( Ace r c a npe st re )
Hainbuche (Caryinus betulus)

Vo{P-kißche (Prunus avium)

Elsöee/p (Sorbus to mirafis)

Walnux (Juglans reg ia)

fullrc Tnubenkrsche (Prunus padus)

Wtwaptel (ltlalus @mnunis)

Wildbime (fo rus pyrasta)

f.belle 1: manzßlen A und I

monzli.to C: S'{uchot
,thde§Cuanil ffi|1 00, 3 x wrptanzt
manzwh d bei tßiyach§trldon l{scken 1,5 x 1,5 n

F aulbam (Rhannus ftanyla)
Hatui@ (co/r/ß sanguinea)

Ha.§trll (Cotyilß awlila)
Hec*enkfische (Lo/ticf/ra xylo§Ieun)

Hu|]dsose (Rosa canina)

rcßr,hpfu urß (P run us cen sifen)

l<ono lki§ohe (Con us n ar)

Ptafrenhütchen (Ewrwus eumrya)
Raimeide (Li1u§run wuare)
Rote Johanni§eeß (Ribes n)brum)

Satweide (Salix capßa)
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desBe@

Scirehe (Prunus spinosa)

W asse ßc h n e e b al I (V b u n un o p du s )
W e i ßd om (Cnt aeg u s ntotwyn ah ry ac anth a)

Schwane Apfelbeerc (Aronia melanocarya)

Wolliget Schneeball (Vibumum lanlan a)

fabelle 2: manzlisle C

Pflanzliste D : Hochstarnn Obstbäume. So,len oeeionet ftu St,?.uobsfiv iese

(Flächenbedaf ca. 1 5G200 m'tBaum Stre@östrv,bsen)

manzgftße beiObdbäumen 2 x veryflanzl, Staflnnumfang &10 cm

Weßer Klanplel

Janes üieve
Apfel aus C/onsels

Geheimnt Odenbury

Dirlnener Rosenaptel

Jakob Lebel

Goldpamäne

Rore Ster enelle

Zwxahnaglios Reneie

Grüner Boskoop

Rotet Boskoop

Ladsfurget Renette

Ontatu

Rheinßdw Wtntenanbow

Kaiser Wtlheln

Rheiniffher Bohnaptel

Gnvenstei,lp,t

Rotet Bellefuur

Freihen wn Bedapsch

hgt*l Marb

fiüh

fiüh

ttüh

mlltelftüh

niltel

miftel

niltel

nllteßpät

spät

spät

qpät

§pä,

spä,

§pd

§pät

§päf

§päl

spär

§pä,

§päl

ftüh

miltellrüh

mitlel

nittel

niftel

spät

spät

spä,

spät

späl

Clapps Lbbling

Williarß Chtistbinß

cf,nteßnce

G0lo Luise

Gellets Bulted,ine

Vereins Dachantsbimo

Alexandet Lucas

Kbstli;lE wn Chameux

PadoF,nbime

Madane Vete
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Süßt,rscrre Fruchtreite

K8s§'i?s Fnihe

Grcße schwa".e kwlP-kißche
He d e lhrye t R b se nkirsche

Gßße Pinzessinkirshe

Bitltneß Rob f\noryekißche

Scrrnede/s Späre rolorpelft ißcäe

späf

spät

späl

spät

Pllaume Fruchteife

Bikhr Frilhzweßche

Hausütetsche

Nancwinblle
Gtuße güne Renechde

Ftüh

Späl

Mittel

millel

Tabelle 3: manzlsle 0

6.10 Flächen für Außchättungen, Abgrabungen und Stütsmauem, 3orveit sie für die Herstellung des Straßen-

körpeß erforderlich gind

(§ I Ab6 1 Nr. 26 BaUGB)

Es wird gemäß § I Abs. 1 Nr. 26 BaUGB festgesetzt, dass Rückenstützen der Straßenrandeinfassung in einer Breite von

25 cm auf privaten Grundstücken enlschädigungslos zu dulden sind. Diese sind aus Verkehrssicherungsgründen im Zuge

der Eßtellung der Straßen und Wege notwendig. Ein Entschädigungsanspruch kann schon deshalb nicht entstehen, weil

den Eigenlümern durch das Maß und die Art der Anlagen kein Vermogens- oder Nutzungsschaden entstehl.

7. Abstitzungen du Srraßensinfassunge n (Rücl<en§ittzen) sind in einet Brcite von 25 cn ab Hinte*an-

te Randeinfassung aü den yivaten Grundstücken entschädigungslß zu dulden.

6.11 Flächen für Vorkehrungen zum SchuE gegen schädliche Umnelteinwirkungen; hier: Lärmachuts

(§ I Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BaucB)

Die auf das geplante Wohngebiet einwirkenden Geräuschemissionen wurden im Rahmen einer schalltechnischen Unter-

suchung ermittelt und bewertet. Die Unteßuchungsergebnisse zeigen, dass die vom öffentlichen Straßenverkehrs ausge-

henden lmmissionen zu einer Überschreitung der Orientierungswerle der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA)

von 55 dB(A) / 45 dB(A)Iühren.

Bei Außenpegeln > 50 dB(A) nachts müssen gemäß VDI 2719 die Fenster zu Schlafräumen und Kindezimmem ge-

schlossen bleiben, um die Einhaltung der in der Richtlinie empfohlenen lnnenpegel zu gewährleisten, Darüber hinaus wird
im Beiblatt 1 der DIN 18005 darauf hingewiesen, dass bereits bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ungestörter Schlaf
regelmäßig nicht möglich ist. lm vorliegenden Fall treten für das gesamte Allgemeine Wohngebiet (WA) Beurteilungspegel
von nachts von > 45 dB(A) auf. Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse wird daher die nachfolgende, textliche Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen.

8.1 Regelungen zu Schlaf- und Kndezinmem

lm Allgeneinen V'lfuryebiet (WA) siml Sülaf- und Knderzimmet nu dann zulässig, wenn gttachter-
lich n?chgewiesen wri'd, dass eine Übeßchtsitung det gültigen lmmissionsichtwe e im Sinne der
TA Läm durch geeignete Maßnahmon (2.8. Fe/,sü mit sogenannten Litfiem cr,er ßeil)verylasts
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Vubaden) ausgsscr,losssn wird. Zur Lüftung wn Räunen, die niüt zun Schlafen benutl werden,

kann die Stoßlürftung venendet werden.

Zur Bewältigung der von Verkehßgeräuschen ausgehenden KonfliKe mit sonstigen Autenthalts- oder Büroräumen kom-

men vorliegend passive Schallschutzmaßnahmen in Betracht. Diese wurden anhand der Angabe der maßgeblichen Au-

lbnlärmpegel und den Anforderungen der DIN 4109-2018 ausgelegt.

Für die freie Schallausbrertung ergeben sich im Bereich der geplanten Bebauung mathebliche Außenlärmpegel von bis

zu 76 dB(A). Hieraus ergeben sich Anforderungen für das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R1,* für eine

WohnnuEung von 30 bis 46 dB(A), ftr eine Büonutzung von 30 dB(A) bis 41 dB(Ä). Vor diesem Hintergrund wird die

nachfolgende, textliche FestseEung in den Bebauungsplan aufgenommen.

8.2 Passiver Schaßchutz

Fü Außenbauteile von Aufsnthaltsftumen sind die in der nachfdgenden Tabeile det DIN 4109 auf-

gefüh en Anforderunw an die Lufrscha dämnung von Außenbauteibn einzuhalten:

Art der bauli.

chen Nutsung

tliaßgeblicher

Außenlärmpe.

gelzur Tages.

zeit in dB(A)

Raumarten

Aufenthalbräume in Woh-

nungen, Übemachtungsräu.

me in Beheöergungsbetrie

ben, Unterrichßräume und

ähnliches

Büroräume und ähnliches'

Erf. R," ee! des Außenbauteils in dB

Bis zu 76 dB(A) 46 dB(A) 41 dB(A)

'sorveit dereindringende Außenlärm aufgrund der ausgeübten Tätigkeit relevant ist

" Einzelauslegung der Antorderungen entsprechend der Örüichkeit

f abelle 1: Etfueäclp Schalldännnaße wi Atßenbauteibn

Von det Festsetzung kann abgewichen waden, wenn im Baugenehmigungsvaiahrcn naügewiesen

wird, dass beding durch die Eigcnabschhnung det Gebäuda odü sonstiget Maßnahmen die Üien-

tierungswe e der DIN 18005 an einzelnen Güäudefassaden eingehalten wedert

ln Bezug auf die von einem östlich gelegenen Sp,ortplatz mit Vereinsheim ausgehenden Geräusche 'lerden sowohl die

lmmissionsrichh^€rte der 18. BlmSchV und somit die Orientierungswerte der D1N18005 als auch die zulässigen Spitzen-

pegel im nordöstlichen Teil des Plangebietes übeßchritten. ln diesem Zusammenhang werden die von der Überschrei-

tung betroffenen Flächen zeichnerischen als ,Flächen für Vorkehrungen zum SchuE gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen; hier: LärmschuE" festgese?t und es wird die nachfolgende, textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-

n0mmen.

8.3 tnnerhatb det zeichneisch feslgeseäen ,Flächen Iür Vo*ehrungen zum Schr.tE ggen scftidliche

Umwetleinwi*ungen: hiet: Lämschutz' sind schtlzvütdige Nutzungen (Wohn- und Schlafräume,

Kindezimmer, Arbeitsräume/Büros, Untenichtsräume/Seminanäume) nur dann zulässig, wenn gut'

aülertich nachgewiesen wird, dass eine Übeßctueitung det Oientierungswefte det DIN 18005 durch

geeignele Maßnahmen (2.8. Fenstet mil sogenamrten Lüfrem, Egenabschirmung der Gebäude oder

dauehafre Ndzungsänderungen außerhalb des äunlichen Gerlungsäersicäes diesss 8oäauungs'

planes) ausgroschlossen wird
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ln Außenwohnbereichen ist bis zur Übeßchreitung eines Onentierungswertes für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tage

regelmäßig von der Wahrung gesunder Wohnverhältnisse auszugehen. Dieser Wert wird im südlichen Teil des Plangebie-

tes übeßchritten. Daher ist für die betroffenen Außenwohnbereiche durch ergänzende bauliche Maßnahmen (2.8. durch

Teil- oder Vollverglasungen, Wintergärten oder über Abschirmwände) sichenustellen, dass der Orientierungswe( von 60

dB(A) nicht wesentlich überschritten wird. ln diesem Zusammenhang wird die nachfolgende, textliche Feslsetzung in den

Bebauungsplan aufgenommen:

8.4 ln WA 3 ßt in den Außenwohnbeßiüen eines ieweiligen Baugrundstückes rnindesrsns ein Ruh*
platz heaustellm Det Ruheplatz isl dutch ergänzende bauliche Milnahnen (2.8. durch Teil- oder

Vollverylasungen, Wintergärten oder über Abschirmwände) so abzuschirmen, dass ein Orientie-

rungswert von 60 dB(A) nicht wesentlich übeßchritten wird.

6.12 GestalterischeF6ts€üungen

(§ 9 Abs.4 BaUGB i.V.m. § 86 Bauo NW)

Die gestalterische Freiheit bei der Bebauung der Grundstücke wird - im Sinne der planerischen Zurückhaltung - nur in

einem [4indestmaß eingeschränkt, das erforderlich ist, um ein harmonisches Ortsbild im Zusammenwirken mit den umlie-

genden bestehenden Wohngebieten zu gewährleisten. Um dennoch ein einheitliches, an dem Bestand orientiertes Orls-

bild, insbesondere im Bereich des Ortseingangs zu gewährleisten, werden die folgenden Festsetzungen getroffen:

9.1 Garagendächer mlt einet geingüen Dxhneigung als 10" sind dauehaft f,ächig zu begrünen. Von

eine/ Begründung der Dachfläche kann abgesehen weden, wenn diese zur Enichtung von Anlagen

zur Nutrung regenüdivq Energien geru wuden.

9.2 Uctrtweftungen, prchnigungspf,ichtige Webeanlagan übet 1 n, Flähen$iße sowie Waranauto-

naten sind nicht zdessig.

9.3 Eintriedungen enflang festgesetztot Ve*ehßfl hen sind mlt einam Mindestab§and vdt 0,5 n zu er-

iüten und sfraßensoitig zu bopf,arzen und f,ächendeckend zu begrünen.

9.4 Es wird t*tgesefr, dess Witterg ten und übedachte Ienassan ausscäließ lich in transpautet Aus-

lührung (Glx o.ä.) zulässig sind.

9.5 Es wtid fastges#, dass die Dacheindeckung nur in Rot-, Braun- und Gndüßn zulässig ist. Hoch-
gl änzende Dadßideckungon sind unzulässig.

9.6 lnnehdb der nactuiüilich ds Sicttldßiecke übentdnmenü 8ßßidte düim baulidte Anlagen, Ein-

ttiedungen und Bapflanzungen eine maimale Hüß von 0,8 m nicl übeßchrcitelr,.

7 NACHRICHTLICHE ÜSENNEIUEI
(§ L\bs. 6 BaucB)

lm ursprünglichen Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes lX - 4 (vgl. Kapitel 3.3) wurde von Seiten des Lan-
desbelriebs Straßenbau NRW vorgetragen, dass eine Anbindung an die L 126 aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht
realisierbar erscheint. ln Abslimmung mit dem Landesbetrieb wurde die Plankonzeption daher so angepassl, dass das
Plangebiet neben der Anbindung an die L 126 an die bestehende Straße 

"Am 
Sportplatz" im Osten angebunden wird und

somit ein Teil des Verkehß Richtung Norden auf die Krefelder Shaße (L 367) abgeleitet wird.

Aus Gründen der Verkehrssicherheil werden die relevanten Sichtdreiecke nachrichtlich in den Bebauungsplan übemom-
men Da die St.-Maternus-Strafie gegenüber der Planstraße überyeordnet isl, müssen Fahzeuge jedenfalls anhalten,
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bevor sie von der Planstraße auf die St.-i/atemus-Straße abbiegen. Die Eintragung der Haltesicht ist folglich nicht erfor

derlich. Somit ist vorliegend ausschließlich die Anfahrlssicht relevant.

Als Anfahrtssicht wird gemäß RASI 06 die Sicht bezeichnet, die ein Kraftfahrer vor dem Einordnen in den Verkehr einer

übergeordneten Straße haben muss. Hierbei zu berücksichtigen ist ein Abstand von 3,0 m zwischen dem Auge des war
tenden Kraftfahreß und dem Fahrbahnrand der übergeordneten Straße. Auf der übergeordneten St.-Matemus-Straße ist

lemer eine Fahrtgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig, voßorglich wurde jedoch eine Geschwindigkeit von 60 km/h an-

genommen, sodass gemäß RASI 06 eine Schenkellänge des Sichtdreiecks von 85 m zu beachten ist. Unter Berücksichti-

gung dieser Vorgaben wurde das Sichtdreieck für die Anfahrtssicht gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in den Bebau-

ungsplan übemomrnen. Eine planungsrechtliche Absicherung treier Sichtverhältnisse im Bereich der Sichtdreiecke erfolgt

durch eine diesbezügliche textliche Festsefung (vgl. Kapitel 6.12).

HINWEISE

Die nachfolgenden Hinweise wurden im ursprünglichen Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes lX - 4

(vgl. Kapitel 3,3) in den Bebauungsplan aufgenommen und treffen \,veiterhin zu. Sie wurden daher in das aktuelle Verfah-

ren übemommen bzw. im Rahmen der durchgeführlen Beteiligungen an aktuelle Sachverhalte angepasst:

,. Grundwasserueäällnisse

Der Bereich des P,angeÖietes ist nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Untedagen

(Ditrerenzenpläne mt Stand: 01.10.2N0) von durch Sünpfungsnaßnahmen des Braunkohlen-

bergbaus bedingten Grundrasseraösen*unpn betrcffen. Die Grundwassefieeinf,ussungen verden,

bedingt durch den fo schreitenden Büieb det Braunkohldagebaue, noch übet einen längercn Zeit-

raun wifusam bleiben. Eine Zunahne dq Beeinf,ussung du Grundwasse/sränd€ im Planungsgebiel

in den nächsten Jahren ist nach heuttgen Kenntnisstand nicltt auszusüließen. Femer ist nadt B*
endigung dü bergbaulichen Sümpfungsnaßnahmen ein Grundvasseryiedercnstieg zu enflaften,

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung lür den Btaunkohletagebau aß auch bei einen späte-

rcn Grunüttasseryiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich.

2. g9t9b3!.

Der räumliche Geltungsösroich dieses Bsbauungsplanes befrndel sich übet den auf Braunkohle vet'

liehenen Betye,ksfeld ,Rlrtzrode 5', in Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleßtungen

GtnbH, hier vetteten durch die RWE Power AG, Abt. Liegenschafren und Unsiedlung in 50416 Köln,

sowie übq dem auf Steinkohle vediehenen Bergwefusfeld 
"SopäiaJacoöa 

B'. Eigentümain du
Bergbauberectrtigung ,Sophia-Jacoba B' ist det Niededändi§che Staat, ve reten durch DSM-Raad

van Bestuur, Hd Ovedoon 1 in 6401 JH Heerlen Niededande. Bargbau hat im äunlichen Ge ungs'

beraicä dleses Bebauungsplanes nach den der Bezi*sregierung Amsbery - Abteilung 6 Bergbau

und Energie in NRW vorliegenden Untedagen bishet niüfi stattgefunden.

3. fudbebenogfährduno

Db Erdbebengeahrdung wid in der bauaulsichtlich geltenden DIN 4149:2005 dutch die zuordnung

zu Erdbebenzonen und geologischen untergrundklassen beuleift, die anhand der Katte der Erdbe-

benzonen und geologischen llntergrundklsssen der Bundestepublk Deutsd and 1 : 350.0N, Bun'

desland Nudrhein-weslfaten (Geologischer Dienst NRW 2006) lÜ einzelne standotte be*imnt wer'

den. Demnach liegt d6r räunliche Gettungsbereich dieses Bebauungsplanes in der Üdbebenzone 1
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und der geologischen Unlergrundklasse S. Ad die Be cksicl igung der Bedeutungskateguien für

Bauwe e gemätl DIN 4149:2N5 und der entsüechenden Bedeüungsbeiwerte wN ausdrücklich

hingewiesen.

4. Schttz des Mutteftodens

Der Schutz des Muttelbodens ßt g,emäß § 202 BaUGB zu beachten: Mutterboden, der bei der Enich-

tung und Änderung baulichu Anlqen sowie bei wesentlichen andercn Vüänderungen der Erdober-

fläche ausgehoben wid, i§ in rutzbarem Zustand zu erhaltq und vw Vemi* ung oder Vergeudwts

zu schiitzen.

Aftenschtttz

Dio Bauleldräumung für die beanspruchte Offenf,äche muss zur Vemeidung von Beeinträchtigungen

von Nestem und Eem (Attikel 5 VogelSchRl) bzw. Beschädigungen odet Zerstörungon von Foi-
pllanzungsstätten (§ 44 ENatSchG) außethalb det Vogelbntzeit stattfinden, also zwßchen dem

30. September und 01. März. Die geräunten Flächen sind bis zum kontuden Baubeginn als vegeta-

tionsfteie Schwarzbrcchen vorzuhalten. Hierzu sind die Flächen regelmäßig mechanisch zu bearbei-

ten (gubbem o. ä.). Abweichungen hiervon sind nach vothergehender Abstimmung mtt det Untercn

Natußchutzbehüde denkbar, wenn vorab gutachtedich festgestelft wurde, dass sich ,m Bereich d6s

Baufeldes keine Vogelbrut befindeL nerta en sind zu vemeiden oder zu entsch ten. Darübgr hin-

aus ist auf großflächige Glasfronten und hell abstrahlende Leuchtmittel (insbesondero nachts) zu vet-

zichten.

Zu entnehmende Bäume sind gutachterlich auf Höhlen zu kontrolliercn, un eine etwaige Verletzung

odet Tötung von Fledemäusen zu vermeiden. Gleiches $ft bei Abbruch von Bestandsgebäuden.

Nach 8€{/nn der Abbruchafueiten sind die zügig und ohne Untqbrechung lortzuf'ühren, un einen

eventuellen Bxatz zu verhindem.

Bodendenkmäler

Bsi Bwnbewegungen aufrretende archäologische Funde und Betunde sind der Gemeinde als Unt*
re Denkmalbehüde odet den LVR-Amt für Bodendenkmalpfrege im Rheinland, Außenstelle Nideg-

gen, Zehnthoßtraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 0242&90390, Fax: 02125/90i9-199, unvezüglich zu

nelden. Bodendenkmal und Fundslelle sind zunächst unvüändert zu ehalten. Die Weisung des

LVR-Antes für Bodendenkmalpf,ege für den Fo gang der Aheiten isi abzuwa en.

Kampfmiftel

Die Bezi*$egierung Düssoldorf - Dezemat 22.5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst empfiehlt eine

Überyrüfung des äumlichen Geftungsbereiclrs dieses Bebauungsplanes auf Kampfmiftel. Sofan es

nach 1945 Aüschirttungen gegeben hat, slnd dlese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschie-

ben. Zu Festlegung des abzuschiebenden Bereiüs und der weiteren Vorgehensweise wird um Tet-

minabsprache lür einen Ottstemin gebeten. Die Beaufuagung efolgt jeweils übet das Formular An-

trag auf Kanpfmittelunteßuchung auf der lntemetseite der Bezifusregierung Düssedort.

Efolgen Erdaheiten mit eheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbaiten, Pfahlgründun-

gon, Verbauafieiten etc. wird zusätzliche eine Sicherheitsddehion empfohlen. ln diesem Fallist das

Merkblaft lür Baugrundeingiffe auf der lr emeßeite der Bezh*sregierung Dü!§eldotl zu beachten.
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8. Wassefiecltlichefulaubnß

Für die Enleitung von lv,ederscl,,agswasser über eine Veßickerungsanlage in den U ergrund ist

beim Landrat des rJeisgs Heinsösrg - Untsre Wasssüehörde - eine wassel],gchtliche fuleubnis zu

beantagen. Bei det Efücltung von Veßickerungsanlagcn sind die Mindestab§ände nach ATV 138

von 6 m zu untefuelleden Gebäuden bzw. 2 m zu Strußen einzuhallen.

Anta$untefiagen und ein Mefublaft dazu können auf det Homepege d6r keisveryaltung über den

Bueich Bürgerseruice-Schlaguoftindex-Niederschlagswasserüeseiligung abgenrlen verden. Weiterc

Auskünfte wsrden von der Untercn Wasserbehffde untet der Tel-Nr.: 0 24 52/1X61 19 edeift.

Der nachfolgende Hinweis b€zieht sich auf die Einsichtnahme von Voßchriften und ist aus Grunden der Rechtssicherheit

erforderlich,

9. Einsichtnahne vq Vorschriften

Die det Planung zugrunde lie0ßndsn Vorschtifton (Gesetze, Vercdnungen, Edasse und DIN-

Vorschriften) verden im Rathaus der Sfadt Wegbery zu jedemanns Einsiütt währcnd det ailgemet-

nen 5fiungszeilen bwitgeh allen.

Der nachfolgende Hinweis wurde im Rahmen der erneuten Offenlage in den Bebauungsplan aufgenommen:

10. Umoebunoxchu2 der kath. Plankirche St. Matemus

Unniftelbar südlich des Plangebietes befindet sich die kath. Pfankirche Sl. Mafemus, die als Bau-

denkmal gen. § 3 DSchG NRIV in die Denknalliste eingettagen rst, Gemäß § 9 Abs. 1 Buchstabe b)

DScttG NRW bsdürten die Efüchtung, Voränderung oder Beseitigung baulicher Anlagen in dot enge-

ren Urngebung var Baudenkmälem einq Elaubnß dü untercn Denknalbehörde.

AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

9.1 Eingrifhregelung

Gemäß § 13aAbs.2Nr.4BauGB gelten die durch das Verfahren begnindeten Eingriffe im Sinne des

§ 1a Abs. 3 Sat 6 BaUGB als vor der planerischen Entscheidung errolgt oder zulässig, sodass von einer Ermittlung und

REelung weiterer Kompensationsmaßnahmen vorliegend abgesehen wird.

9.2 Umrettauswirtungen

Da ein vereinfachtes Verfahren gemäß § 13a BaUGB durchgeführt wird, ist § 13 Abs. 2 und 3 SaE 1 BaUGB entspr+

chend anzuwenden. Folglich kann von einer Um\4eltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, von dem Um\,r,eltbericht nach § 2a

BaUGB und von der Angabe nach § 3 Abs, 2 Sab 2 BauGB, welche Arlen umweltbezogener lnformationen verfügbar

sind, abgesehen werden. Von dieser Moglichkeit soll vorliegend Gebrauch gemacht werden. Eine übeßchlägige Um\,r,ett-

prüfung erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

9.3 Boden. und Wa!3erschuts

Gemäß der Bodenkarte (M. 1:50.000) des geologischen Dienstes NRW handelt es sich bei dem Boden im Plangebiet um

typische Braunerden mit einer mittleren Ertragsfähigkeit (Wertahlen von 45 bis 60) und einer geringen SchuEwürdigkeit,

Femer steht d6 Plangebiet unter keinem Einfluss von Grund- oder Stauwasser und der Grenllurabstand wird als sehr
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hoch beschrieben. Durch die hohe Erodierbarkeit des Bodens besteht eine Gefährdung durch Abtragung vorhandener

Bodenbestandteile durch Wind, Wasser oder die landwirtschaftliche Nutzung. Durch die landwirtschaftliche Nutzung ist

femer davon auszugehen, dass die natürlich gewachsenen Böden stark beeinflusst worden sind. ln den bebauten Berei-

chen hat eine vollständige Veßiegelung stattgefunden.

Zur Beschreibung des Schutzgutes Wasser wird u.a. auf das elektronische wasseMirtschaftliche Verbundsystem für die

WasseMirtschaftsveMaltung in NRW (ELWAS WEB) des Ministeriums für KlimaschuE, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Demnach sind innerhalb des Plangebietes bzw.

in dessen näherem Umfeld keine oberfläichengewäss€r bzw. Wasseßchutzgebiete vorhanden, sodass es b€i der Durch-

führung des geplanten Vorhabens keine Beeinträchtigungen zu eMarten sind.

9.4 lmmissionsschuE

Aufgrund der kleinen Fläche des Plangebietes, der geringen Anzahl der moglichen Wohnernheiten sowie der direklen

Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz ist von keinen erheblichen Beeinträchligungen durch Lärm oder Abgase

ausgehend vom Plangebiet auszugehen. Zudem entspricht die geplante Nutzung des Vorhabens der bereits vorhandenen

Wohnnutzung des Umfelds, sodass ausschließlich wohngebietstypische lmmissionen zu enrarten sind. Von einer darüber

hinausgehenden Steigerung der vorhandenen lmmissionen ist nichl auszugehen.

lm Rahmen einer schalltechnischen Unteßuchung wurden femer die auf das Plangebiet einwirkenden Lärmbelastungen

untersucht. lnfolgedessen wurden Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen, durch die gewährleistet werden

kann, dass durch das geplante Vorhaben keine lmmissionskonfliKe ausgelöst werden.

9.5 Arten3chuts

lm Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Artenschutpnifung der Stufe I erarbeitet. Mil dem Vorkommen von

Amphibien und wasseraffinen Arten ist im Piangebiet nicht zu rechnen, da keine geeigneten Habitatstrukturen vorhanden

sind. Es zeigt sich jedoch, dass das Plangebiet ein potentielles Habitat für Fledermäuse (Breitflügemedermaus, Zwergfle-

dermaus und Braunes Langoho und Vogel der (Halb-)Offenlandarten sowie Greifvögel, Mehl- und Rauchschwalbe und

die Turtettaube daßtellt. Bei einer Begehung der Fläche am 05.07.2018 konnten keine sichtbaren Nist-, Brut oder

Wohnstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) von Fledermaus- und Vogelarten nachgewiesen werden. Dennoch kann

das Vorkommen bestimmter Arten durch die generelle Habitateignung nicht ausgeschlossen werden. Die Freiflächen

könnten von an den Siedlungsraum angepassten Arten, beispielsweise der Rauchschwalbe als Nahrungshabitat genutzt

werden. Diese Funktion wird jedoch auch nach Umsetzung der Planung gegeben sein.

Nach dezeitigem Planungsstand werden die vorhandenen baulichen Anlagen im Nordwesten des Plangebietes übemie-

gend erhalten bleiben. Jedoch werden diese durch das Vorhaben nicht planungsrechtlich abgesichert, Da im Falle eines

Rückbaus eine Abrissgenehmigung erforderlich ist, muss das Umweltamt der Kreisvenraltung auf der nachgelagerten

Genehmigungsebene emeut beteiligt werden. Zudem ist bei der Beantwortung der Frage, ob ein Eintreten artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände zu en arlen ist, nicht das Artenvorkommen zum Zeitpunkt der Planaufstellung, sondem

das Artenvorkommen zum ZeitpunK der tatsächlichen Baufeldfreimachung maßgeblich. Vor diesem Hintergrund kann die

abschlielbnde Bewältigung artenschutzrechtlicher Belange auf die nachgelagerte Genehmigungsebene abgeschichtet

weden.

Aufgrund der strukturellen Auspägung des Plangebietes, der anthropogenen Nutzung und der Erkennlnisse der ortsbe-
gehung ist zudem davon auszugehen, dass es sich um keine essentiellen Nahrungshabitate innerhalb des Plangebietes

handelt, da z,B. im Verlaut des Slipsbach oder der östlich gelegenen, freien Landschaft ,rreitaus attraklivere Habitate tür

die potentiell vorkommenden Arten gegeben sind.
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Somit beschränken sich mogliche, planbedingte Beeinträchtigungen auf die Störung bzw. Entfernung potentieller Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen bei Entnahme von Strauch- und Gehölzstruhuren. lm Rah-

men der Planung werden daher folgende Vermeidungs-, Minderungs- und voßorgliche Maßnahmen beftjcksichtigt:

1. Die Baufeldräumung innerhalb des Plangebietes hat zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Nes-

tem und Eiem (Artikel 5 VogelschRL) bzw. Beschädigungen oder Zeßtörungen von Fortpflanzungsstäl

ten (§ 44 ENatSchG) außerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden, also zwischen Oktober und Februar. Ab-

u/eichungen hiervon sind nach vorhergehender Abstimmung mit der Unteren Natußchutzbehörde denk-

bar, wenn vorab gutachterlich festgestellt wurde, dass sich im Bererch des Baufeldes keine Vogelbrut

befindet.

Zu entnehmende Bäume sind gutachterlich auf Höhlen zu konlrollieren, um eine etwaige Verletzung o-

der Tötung von Fledermäusen zu vermeiden. Gleiches gilt bei Abbruch von Bestandsgebäuden. Nach

Beginn der Abbrucharbeiten sind die zügig und ohne Unterbrechung fortzuführen, um einen eventuellen

BesaE zu verhindem

lnnerhalb jedes Hausgrundstückes ist je begonnener 250 m' Grundstücksfläche ein Laubbaum 1. Ord-

nung gemäß der nicht abschließenden manzliste A oder Obstbaum gemäß der nicht abschließenden

manzliste D zu pflanzen

9.6 Klimaschuts

Das Schutzgut Luft und Klima ist allgemein empfindlich gegenüber einer Versiegelung und Überbauung sowe gegenüber

einer Beeinträchtigung vorhandener Vegetation. Aufgrund der landwirtschaftlichen NuEung der verfahrensgegenständli-

chen Fläihen und der vorhandenen Verkehrswege im Oslen und Süden ist das Plangebiet bereits als vorbelastet zu be-

rverlen. Eine besondere, klimatische Bedeutung des Plangebietes ist nicht erkennbar. Durch Gninflächen m manzfest-

selzungen können slellenweise lokale kleinklimatische Zusammenhänge gefördert werden. Es liegen somil keine An-

haltspunkte vor, dass durch das geplante Vorhaben Beeinträchtigungen entstehen, die über die bereits vorhandenen

Belastungen durch die Landwirtschaft und den Verkehr hinausgehen.

9.7 Schutz der Kultur und Sachgäter

Kulluroüter

Es liegen keine Erkenntniss€ von Bodendenkmälem im Plangebiet vor, Systematische Unteßuchungen zum lslzustand

haben jedoch nicht stattgefunden. Potenziell vorhandene Bodendenkmäler wären durch die bestehende, landwirtschaftli-

che Nutung ggf. vorbelastet.

lm Plangebiet selbst sind keine Baudenkmäler vorhanden. Unmittelbar südlich der St,-Matemus-Stralb befinden sich

mehrere Baudenkmäler der Sladt Wegberg. Hier ist insbesondere die 1903/4 enichtete neugotische Pfankirche und

Friedhofskapelle zu nennen. Das dazugehörige Pfanhaus ist eb€nfalls als Baudenkmal aufgeführt und wurde bereits um

1900 enichtet. An der Ecke St.-Matemus-Stratb/Arsbecker Straße befindet sich ein Kriegerehrenmal in Form einer Weg-

ekapelle aus dem Jahr 1920, Direkte Eingriffe in die Baudenkmäler erfolgen nicht. Femer sind sie bereits in die Sied-

lungsstruKuren eingebunden und die geplante Bebauung wird dm Höhenmaß der bestehenden Bebauung nicht über-

schreiten, sodass besondere Sichtbeziehungen nicht beeinträthtigt werden können. Ein Hinweis auf den Erlaubnisvorbe-

halt des § 9 DSchG NRW wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Sachoüter

Als Sachgüler können Flächen oder Objekte bezeichnet werden, die einer wirtschaftlichen NuEung unterliegen. Dies trifft

vorliegend auf die landwirtschafrlichen Flächen zu, lm Flächennutzungsplan der Stadt Wegberg ist das Plangebiel aber

bereits als Wohnbaufläche dargestelll. Es bleibt somit festzuhallen, dass die erste Abwägung zulasten der landwirtschaft-

lichen Nutzung bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung getroffen wurde. Aufgrund der Nutzung als Dauer-

gninland verfügen die von der Planung betroffenen Flächen zudem über eine vergleichsweise geringe, landwirtschaftliche

Werthaltigkeit, Damit ist insgesamt von einer geringen Empfindlichkeit der vorhandenen, landwirtschaftlichen Flächen

auszugehen und eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten.

Das Plangebiet befindet sich zudem üb€r dem auf Steinkohle verliehenen Bergt/verksfeld 'Sophia Jacoba B', sowie über

den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Ritzrode 5'. Eigentümer des Bergurerksfeldes 'Sophia Jacoba B'ist der

Niederländische Staat, vertreten durch die DSM - Raad van Bestuur -, Het Overloon 1 in 6401 JH Heerlen, Niederlande.

Eigentümer des Bergwerksfeldes 'Ritzrode 5" ist die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten

durch die RWE power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. Allerdings stehen bereits die vorhandenen

Siedlungsstrukturen einer ungehinderten Nutzung der mit den Bergwerksfeldern verbundenen Rechte soweit entgegen,

sodass eine Beeinträchtigung nicht zu eMarten ist.

9.8 Bodenordnendellaßnahmen

Bodenordnende Maßnahmen sind nach dezeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Ggf. notwendige Grundstücksrege-

lungen werden durch den Vorhabenträger als Eigentümer der Plangebietsflächen veranlasst.

1() VERFAHRENSSTAND

Der Rat der Stadt WEberg hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 beschlossen, den Bebauungsplan lX - 4, Merbeck - St.-

Maternus-Straße im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufuustellen.

11 PLANDATEN

davon Fläcten zum Anpllanzen von Bäumen, Skäuchem und sonstigen Bepflanatngen..,..................... ca. 204 n,

Öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 
"Verkehßberuhigler 

Bereich".................,..,..,.......ca. 1.235 m,

Öffentliche Verkehßfläche mit der Zweckbestimmung ,Fußgängerbereich" ,...........,,.,,......................,..,..ca. 45 m'

Diese Begründung isr Bestandteil des Beschlusses mit dem der Rat der Stadt Wegberg am Q.3...0.V-ll 1 a"^ a"-
bauungsplan lX - 4, Merbeck -St.-Matemus-Straße als Satzung beschlossen hat.

Stand: Juni 2019
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